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Reform der gesetzlichen Unfallversicherung - 
Bundesarbeitsministerium legt Referentenentwurf vor  
(Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz-UVMG)  
 
In der Koalitionsvereinbarung vom 11.11.2005 hatte sich die 
große Koalition auf eine Reform der gesetzlichen Unfallversi-
cherung geeinigt. Das deutsche System der gesetzlichen Un-
fallversicherung (gUV) wird im Grundsatz bejaht und soll 
durch eine Straffung der Organisation, der Schaffung leis-
tungsfähiger Unfallversicherungsträger und einem zielge-
naueren Leistungsrecht zukunftsfest gemacht werden. 
Nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) zuerst den Arbeitsentwurf eines Gesetzes zur Orga-
nisationsreform der gesetzlichen Unfallversicherung (Stand 
04.04.07) vorgelegt hat, folgte Anfang Mai ein Teil 2 zum Leis-
tungsrecht (Stand 27.04.07), der von ver.di in der sopoaktuell 
Nr. 58 vom 28.06.2007 sehr kritisch kommentiert wurde. 
 
Das nun am 28. November vom BMAS verschickte Un-
fallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) be-
schränkt sich auf eine Reform des Organisationsrech ts. 
Insofern wurden den massiven Kritiken von Gewerk-
schaftsseite Rechnung getragen und die noch bis End e 
Juni geplante Leistungsreform zurückgestellt.  
 
Anstelle der Anhörung der Verbände, erfolgt ein sch rift-
liches Stellungnahmeverfahren mit Frist bis zum 
19. Dezember 2007. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in der Reihe sopoaktuell haben 
wir regelmäßig über den Stand 
zur Reform der gesetzlichen Un-
fallversicherung berichtet und die  
wesentlichen politischen Vorlagen 
kommentiert. 
 
In dem nun vorgelegten Referen-
tenentwurf des BMAS sind einige 
unserer Kritiken und Forderungen 
berücksichtigt worden. Hierzu  
mein ausdrücklicher Dank an alle 
ver.di-Kolleginnen und -Kollegen,
die sich in dem Reformprozess 
eingebracht haben. 
 
Dennoch gibt es noch einige 
Punkte, die unbedingt korrigiert 
werden müssen.  
 
Horst Riesenberg-Mordeja 
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Keine Reform des Leistungsrechts  
 
Mit der Beschränkung des Referentenentwurfes auf den Organisationsteil wurde den zahl-
reichen Kritiken u. a. von ver.di Rechnung getragen. So hatte ver.di argumentiert, dass 
der im April vorgelegte Arbeitsentwurf seinem selbst gesteckten Ziel, die Unfallversiche-
rung zielgenauer und zukunftsfest zu machen, nicht gerecht wird. Stattdessen hätte das 
BMAS-Modell einer Aufsplittung der Unfallrente in einen festen Gesundheitsschadens-
ausgleich und eine einkommensabhängige Erwerbsminderungsrente in der Praxis nur zu 
neuen Ungerechtigkeiten geführt und deutliche Verschlechterungen bei der Mehrzahl der 
Rentenfälle gebracht. Auch wäre der Zusammenhang von Versicherungsfall und Er-
werbsminderung im Laufe des Erwerbslebens immer schwerer nachweisbar und die 
schwierige Beweislast läge beim Versicherten. Kurzum, das geplante System wäre ex-
trem verwaltungsaufwändig und klageanfällig geworden, sodass es mit hoher Wahr-
scheinlichkeit schon nach kurzer Zeit hätte nachgebessert werden müssen. 
 
Insofern ist es gut, dass von diesem Systemwechsel im UVMG Abstand genommen wur-
de und die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung bei der Prävention, Rehabilita-
tion und Entschädigung einschließlich der Wegeunfallversicherung in der jetzigen Form 
erhalten bleiben sollen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass eine Reform des Leis-
tungsrechts nicht völlig aufgehoben, sondern lediglich für diese Legislaturperiode zurück-
gestellt wurde. Da auch in Detailfragen z. B. zur Eindämmung der Schwarzarbeit oder zur 
Stärkung der betrieblichen Rehabilitation keine Änderungen erfolgten, ist davon auszuge-
hen, dass sich zumindest in Teilen Novellierungsbedarf ergibt.  
 
Reform des Organisationsrechts 
 
Der verbleibende Organisationsteil ist allerdings auch noch sehr viel umfassender, als 
man dies zunächst vermutet. Er regelt nicht nur die Reduzierung der Träger auf 9 Berufs-
genossenschaften und max. 17 Unfallkassen (eine Unfallkasse pro Land und eine Bun-
desunfallkasse) und eine Zentralisierung der Aufgaben im Spitzenverband, sondern 
daneben auch die Einführung einer Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie, um 
die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Unfallversicherung weiter zu verbessern und 
eine Verdopplung und Neuverteilung der Rentenaltlasten zwischen den Berufsgenossen-
schaften sowie eine Reihe verwaltungsinterner Regelungen.  
 
Für die vorgegebenen Fusionen soll die Selbstverwaltung bis zum 31.12.2008 ein Kon-
zept vorlegen und bis zum 1.1.2010 umsetzen. Diese Übergangszeit für die Umsetzung 
ist nach Auffassung von ver.di zu kurz und wird nur unnötig hohe Fusionskosten erzeu-
gen. Hierbei sollte der Gesetzgeber berücksichtigen, dass bereits in kürzester Zeit enor-
me Strukturveränderungen aus der Selbstverwaltung heraus in Gang gesetzt worden 
sind, um ein auf der Mitgliederversammlung des HVBG im Dezember 2006 beschlosse-
nes Konzept mit 9 Trägereinheiten zu verwirklichen. Hervorzuheben sind insbesondere im 
Handelsbereich die Fusion der Großhandels- und Einzelhandels-BG zur BGHW und die 
Fusion der vier Unfallkassen in Nordrhein-Westfalen zur Unfallkasse NRW jeweils zum 
01.01.2008, und bereits zum 30.03.2007 die Fusion der süddeutschen und norddeutschen 
Metall-Berufsgenossenschaften. 
 
Das sogenannte Moratorium, welches die Zuordnung öffentlicher Betriebe in privater 
Rechtsform regelt, wird entfristet. Damit entscheiden allein die gesellschaftsrechtlichen 
Mehrheitsverhältnisse über die rechtliche eindeutige Zuordnung der Betriebe zu den je-
weiligen Unfallversicherungsträgern. Ein von der Selbstverwaltung entwickeltes Konzept 
zur Katasterabgrenzung zwischen den Unfallversicherungsträgern einschließlich der Ein-
richtung einer verbindlichen Schiedsstelle wurde im Referentenentwurf übernommen. 
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Die Erhebung des Insolvenzrechtsgeldes wird auf die Einzugsstellen der Krankenversi-
cherung für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag übertragen und entschärft somit eine 
ständige aber gleichwohl ungerechtfertigte Kritik an den Beiträgen der Unfallversicherung. 
Die im Rahmen des Mittelstandsentlastungsgesetzes II (MEG II) erfolgte Übertragung von 
Betriebsprüfungen auf die Deutsche Rentenversicherung Bund ist dagegen nicht nach-
vollziehbar, da diese gar nicht das Instrumentarium für eine sachgerechte Überprüfung 
und Zuordnung besitzt. Da die Unfallversicherung dennoch eigene Ermittlungen durchfüh-
ren muss, entstehen zwangsläufig neue Doppelkontrollen. 
 
Erfreulich ist, dass der bereits am 1. Juli dieses Jahres gebildete neue Spitzenverband 
DGUV e.V. (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) nicht unter staatliche Aufsicht ge-
stellt wird, wie es das Ministerium noch im Arbeitsentwurf vom 4. April 2007 vorgesehen 
hatte. Damit wurde eine wesentliche Forderung von ver.di erfüllt, dass der Spitzenverband 
als politische Vertretung der Deutschen Unfallversicherung frei von staatlichem Eingriff 
bleiben muss. Bei einzelnen Aufgaben des Verbandes wie den Richtlinien für die Heilbe-
handlung und zur Teilhabe und den Verträgen mit der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gungen (KBV/KZBV) erfolgt eine Beleihung mit Rechtsaufsicht durch das 
Bundesversicherungsamt (BVA). Dazu gekommen ist eine Aufsicht des BVA bei der Bil-
dung der Altersrückstellungen und der betrieblichen Altersvorsorge. Die Durchführung der 
Lastenverteilung zwischen den Berufsgenossenschaften soll nicht mehr über den Ver-
band, sondern nun durch das BVA selbst vollzogen und die hierfür erforderlichen Verwal-
tungskosten anteilig auf die Berufsgenossenschaften verteilt werden. Diese 
Aufgabenübertragung ist sachlich unbegründet und wird von ver.di abgelehnt. 
 
Positiv ist, dass eine gesetzlich vorgegebene Einsparung von 20 % der Verwaltungskos-
ten nunmehr entfallen ist. ver.di lehnt solch einen staatlichen Eingriff in die Kernaufgaben 
der Selbstverwaltung bei der Aufstellung des Haushaltes entschieden ab und hatte kriti-
siert, dass solch eine gesetzliche Vorgabe nur zu Einschränkungen der Leistungsfähigkeit 
der Träger führt und zudem im Widerspruch zur politisch geforderten Ausweitung der be-
trieblichen Rehabilitation stehe.  
 
Positiv ist weiterhin, dass die geplante Halbierung der Selbstverwaltungsorgane entfallen 
ist, weil dieses bei einer gleichzeitigen Verringerung der Trägerzahl zwangsläufig zu einer 
Erosion des Branchenprinzips geführt hätte.  
 
ver.di fordert noch Korrekturen 
 
Überraschend und nicht nachvollziehbar ist eine geplante Fachaufsicht des Spitzenver-
bandes bei allen grundsätzlichen Fach- und Rechtsfragen der Prävention durch das 
BMAS. Diese geht weit über die bisherige Aufsicht beim Erlass von Unfallverhütungsvor-
schriften hinaus und soll nunmehr das gesamte autonome Recht der Unfallversicherung 
einschließlich der branchenspezifischen Information der Betriebe unter staatliche Aufsicht 
und Genehmigungsvorbehalt stellen. Dies wird von ver.di in aller Schärfe abgelehnt, weil 
sich das autonome Recht aus dem SGB VII mit dem Ziel ableitet, Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingte Erkrankungen mit allen geeigneten Mitteln zu bekämp-
fen, um letztlich auch die Entschädigungslasten zu reduzieren. Dieses ist im Übrigen auch 
der wirksamste Ansatz zur Senkung der „Lohnnebenkosten“: die Ausweitung und Optimie-
rung einer wirksamen Prävention und Rehabilitation. Eine ministerielle Aufsicht und Ge-
nehmigung an dieser Stelle würde die enge Verzahnung von Prävention und 
Entschädigung durch eine staatliche Fürsorge ersetzen, die selbst aber nie in Entschädi-
gungsleistungen treten muss und gegebenenfalls im Rechtswiderspruch zum umfassen-
den Präventionsauftrag des SGB VII steht. 
 
Kritisch bleibt weiterhin anzumerken, dass die vom DGB und der BDA gemeinsam gefor-
derte Einbindung der Sozialpartner in der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz auf halbem 
Wege stecken geblieben ist. Sie erstreckt sich nur auf die Festlegung der Arbeitsschutz-
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ziele, nicht aber auf die Beteiligung bei Abstimmung zwischen staatlichem und autono-
mem Recht. Aus der Sicht des staatlichen Zentralismus erscheint das allerdings wieder 
sinnvoll: In der Arbeitsschutzkonferenz sind Bund, Länder und Unfallversicherung vertre-
ten und die Unfallversicherung kommt in der Prävention unter Fachaufsicht des BMAS. 
Das ist dann gelebte Deregulierung! 
 
 
Weiterhin kritisch ist die viel zu kurze Übergangszeit von nur drei Jahren für die neue Alt-
lastenverteilung. ver.di fordert deshalb eine Übergangszeit von 10 Jahren und eine deut-
lich stärkere Gewichtung des Neurentenanteils, um die aktuellen Präventionsanreize zu 
stärken. Falsch ist der letzte Satz der Begründung des UVMG, dass die Haushalte von 
Bund und Ländern durch die Änderung des Lastenausgleichs nicht betroffen sind. Viel-
mehr sind alle öffentlichen Unternehmen mit privater Mehrheitsbeteiligung, alle Kranken- 
und Rentenversicherungsträger, die kommunalen Stadtwerke und der öffentliche Perso-
nennahverkehr sehr wohl von der neuen Lastenverteilung betroffen. 
 
Weitere Veröffentlichungen: sopoaktuell Nr. 58 und Tagungsdokumentation 2007 zur Re-
form gUV (siehe hierzu www.sopo.verdi.de) 


